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Das Konſiſtoriu des Fürſtentums
rieg 8—17

Nachdem ich aus den Seſſionsprotokollen und einigen andren
kirchlichen Akten des Königlichen Staatsarchivs Überſichten über die
Tätigkeit der Konſiſtorien 90  2 Fürſtentum Liegnitz) un Wohlaus
innerhalb der Zeit nach der Altranſtädter Konvention bis 3zur Be
ſitznahme durch Friedrich den Großen ausgezogen und zuſammenge⸗ellt habe, Dill ch dies n Dritter Stelle auch für das BriegerFürſtentum

Hier ſind wenig Protokollbücher vorhanden, nur von1708—1717 un von 1726—1729, letztere ſind Auch nur ganz urzgefaßte Reſolutionsprotokolle aus der Bibliothek der Minoriten In
Breslau. Das Ergebnis wird alſo lückenhaft genug ſein, trotzdemch noch verſchiedene andere Archivakten, B über Kurrenden ein⸗
ſehen durfte, aber einen ungefähren Einblick In das kirchlicheLeben im Fürſtentum gewähren können, oweit * urch das Hon⸗ſiſtorium berührt Ird An Genauigkeit wird das Protokollierenbeim Liegnitzer Konſiſtorium weder in Wohlau noch In Brieg  * erreicht.Entſprechend dem Gang der Darſtellung bei den beiden andren
Arbeiten ſei auch hier zuerſt über das Konſiſtorium ſelbſtund ſeine Mitglieder geredet

Lau! kaiſerlichem Reſcript von 1708 Wird der kalſerliche Re⸗gierungsrat Kaspar Heinrich von Rottenburg 510 praeside. ErnſtLeonhard Tſchiersky und Bögendorf auf Mechwitz Schmitz⸗dorf als Aſſeſſor, der Dprim. n Brieg Martin Beer 4lsSuperintendent, die 2 diaconi Aſe Laurentius Puſchmann And
Chriſtian Lachmann 3u geiſtlichen Aſſeſſoren und der Advokat Jeremias
bon Sonnentag Sonntag) zum Secretarius voOto
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Eine Pa tert Notiz ergibt, daß der Präſes katholiſch war die eiden
moören weltlichen Conſiſtorialen aber evangeliſch Beſtimmt wirdI daß der Aſſeſſor dbom ſei und den Ite eines kaiſerlichenReg eru Nasrates erhält. Der Secretär erhält wegen eines zuhaltenden reiber 150 Taler Dro Salario jährlich vbon den BriegernStiftsrenten, ren Praeses, Aſſeſſor und Superintendent 16100 aler empfangen. Die Taxa aber ſoll unter all Aſſeſſoren nebſtdem Sekretär zu gleichen Teilen ertei werden „jedoch, daß derPraeses doppelte Portion erhält“. Es erfolgt Vereidigung des Hon⸗ſiſtoriums. Es liegt  V eine Quittung V  8 ſpäteren Secretärs Richterüber 45 Hor rhein. vierteljährlicher Beſoldung als bom königlichenStiftsamt St Hedwig In Brieg für den 10.—31 1784erhaltnes salarium bor Die Summe ſtimmt 3u oben genanntennicht ganz Es wird 1708 auch di( Höhe der Konſiſtorialtaxen9  11 nd 1738 neu eingeſchärft Es wurde gefordert he In⸗ſtallationen der Geiſtlichen

für das Konſiſtorium:
4a Pro installando pastore ＋ Städten oder ihrem Weichbilde due
* inst. diacono due  *
C0 Dro Ore IM Brieg due
＋ diacono II Brieg due
8 ro Daüstore auf dem Lande bei guter Stelle

taler, Reichs⸗
f Pro pastore auf dem QM bei gerin Stelle Reichs⸗aler,

II für den Commissarius installaus
Der Superintendent erhält für ſeine Bemühung als ſolcherm den Orten, wo Dro Consistorio due entrichtetwerden, duc.,
M den rten, Rt bezahlt werden, Rt., wenigſtensaber Rt.,

14 eine Fuhre zur Abholung und Rückreiſe Installans,IX Een Tractament, ſo bei Inſtallation gegeben wirdSchon bald m Anfang ird
AId der ustallandus

geordnet, daß die Inſtallations⸗eigenem Beutel 3u zahlen iſt Die QMNdas Konſiſtorium 3u hlede iſt nicht die einzige, ſondern eS geh!
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8 Uch noch eine ſolche nach W'̃

ien, die durch das Konſiſtorium die
böhmiſche Hofkanzlei einzuſenden iſt Bei Ausländern, die
Fürſtentumsſtellen berufen werden, ſind 16e 50 taxa hlenEs wurden auch die Lonfirmationstaxen (bei Beſtätigungen fürRektoren, Schullehrer, Kantoren und Organiſten feſtgelegt. InWeichbiloſtätten iſt 3 Rt., Ii Reichenſtein, Silberberg Ind bwen
2 Rt., auf Dörfern, venn der Betreffende zugleich Organiſt iſt,Rit z3u zahlen Bei einem bloßen Schulmeiſter oder Kirchichreiberiſt In jedem Falle Rt., bei Kirchvätern n Weichbildſtätten Rt.,reeettrrretteree In den übrigen ſchon en SEr. entrichten. Kirchväterauf dem Laude ge  I frei au 1736 kommt einmal die Age, daß für

die Aſſeſſoren außer den gehenden Accidentien keine Salaria
einkommen. Ein Aſſeſſor erbittet ein Atteſt rüber

Brieger Konſiſtorium ſen ein Memorial über dieſe

2E—.—

Taxen an dlie — andren Fürſtentumskonſiſtorien, das aber Iur von
Wohlau unterſchrieben wird Einmal wird gebeten, die Koſten einem
gering dotierten Paſtor 3u erlaſſen; einem Organiſten werden ſie
wegen Armut geſchenkt

Die Seſſionsprotokolle ſetzen Anl 1708 Im Gegenſatzdem feierlichen Anfange des Liegnitzer Protokollbuchs ganz nüchternohne jeden Eingang mit einer Matrimonialklage ein. Am Ok⸗
tober ird die erſte quatemberliche Zuſammenkunft gehalten und be
ſchloſſen, ordentliche jährliche tzungen  —  V e Tage lang ab⸗
zuhalten und zwar AI den Dienstagen nach den heiligen Königen,nach Quasimodogeniti, nach Johannis Baptistae und
Miehalis 5„Am gewöhnlichen Ort“ Jedoch iſt man bereit, E oftVorfallenheiten und negotia es erfordern, cConsultationes extranea
vorzunehmen. Die Sitzungen geſchahen I Hauſe des Präſidenten.Das ergibt die Bemerkung, daß ſie 1717 gen der Betrübnis des
Praeses UI ODen 0D zweier Söhne und die Krankheit der andereninmal bei dem Superintendenten gehalten werden Es bar eigent⸗lich wohl ein Zimmer auf der Regierung angewieſen worden;aber nicht 3u erhalten. 1724 wird bei einer Anfrage nach der
Konſervierung der Conſiſtorialſigilla berichtet, daß der Sekretär ſienebſt den Akten bei ſich habe, weil der Kaiſer zur Konſiſtorial⸗kanzlei angewieſene Ort nich 3u bekommen ſei

1726 wird beſtimmt daß das Praesidium Enn triennales
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ſein ſoll, ind ein halbes Jahr vor Ablauf des triennium durch die
Regierung ans Oberamt ha berichtet Während längerer
Abweſenheit oder dem Tode eines Präſes ſoll (wie 1737
beſtimmt wird) der dienſtälteſte egierungsrat das Interims⸗
präſidium ühren Für die Aſſeſſoratsſtellen werden Vorſchläge mit
Butachten erfordert und Bewerbungen Twartet oder de  et
Einem zun Superintendenten Vorgeſchlagenen wird bom Präſes
eEin Zeugnis ausgeſtellt: „M Laurentius Puschmaͤnn
lubens meritoque laudatur, singulari pietate, eruditione,
prudentia 61t multis ad alutem ceclesiae huiusque praestitis
Oofficiis. CPACem reputo.“ folgen auch mehrfache Be
werbungen. nmma wird auch ein Gutachten für Präſidial
kandidaten abgegeben und geſagt alle hätten die nötige Rapa
aber Frankenberg ſei vorzuziehen, weil Iin 10ch0; Sobottenberg

aber einen wunderlichen und unverträglichen humor. Mit dem
Präſidium EI zugleich die eitung der Gymnaſialbibliothek und
tVpographia rbu  N, wenigſtens der Vorgänger ides ver⸗
waltet n zum 0l ldender und On Geeigneter Ird
ha nicht befürwortet, weil Schwiegerſohn Superinten⸗
denten iſt, und nicht gut iſt, wenn Schwiegervater und ohnIN dicasterio zuſammen ſind Zum we eines Gutachtenwerden dem, dem ＋2 gelten ſoll, allerhand Fragen vorgehalten.

wird rau aufmerkſam gemacht, daß den Conſiſtorialen er
Reſpekt erweiſen ſei 1729 prätendiert der Seeretarius den
Vorzug In dendo vor den neu eintretenden Aſſeſſoren Seine
Prätenſion ird aber abgewieſen mit folgender Motivierung: Gewißhaben die Sekretäre die meiſte Arbeit, aber nur das Votum
consultativum, aber nicht decisivum; „und Cil es bei den
Augsburgiſchen Konfeſſionsverwandten Brauch iſt daß denen
Theologis denen II gleicher Ualita ſtehenden lure Consultis
der Vorrang gebührt, könnten cConfusiones kommen, und eS önnte
ſchließlich in Abweſenheit des rd der (kretar das Präſidium
3u führen beanſpruchen. Darum ſoll nach bisheriger Abſervanz
cnan en ind ſich mit dem bisher IMera gratia geſtatteten
VoOto begnügen allermaßen demſelben eine mehrere Titulatur
a16s eſſor 3 verſtatten um ⁰ weniger tunlich 3u ſein erſcheint,indem den Lutheranern hnedem mehr als zu viel eingeräumt;
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06 pürde auch Nur zu Hoheiten und Anſprüchen ühren, mit
denen ohnedies der hieſige Sekretär Richter genugſam angefüllt
iſt.“ Das iſt der Rückbericht nicht das Konſiſtorium, ondern
des Oberamts an die Regierung. Bemerkenswert iſt auch ein 1729
bon der Regierung nach dem Tode zweier geiſtlichen Aſſeſſoren ab·
gegebenes Gutachten Der Kaiſer meinte, das Konſiſtorium ſe
genugſam beſetzt, wenn neben dem katholiſchen Präſ der lutheriſche
adlige Aſſeſſor und zwei rädikanten mit dem lutheriſchen ekretar

2— vorhanden bären Das Aſſeſſorat, das ſchon, viellei durch
Hinhaltung von oben, längere Zeit (8 Jahre 7) unbeſetzt war,
öbnne weiter Iu leiben Die Regierung tritt dem
ben ſollte aber dazu nicht eigung ſein, ⁰ em  2 ſie den Tobias
Ehrenfried Fritſch, nicht aber den Leſſel, der ein gefährliche
Subject ſei, wegen deſſen chon manche Beſchwerde der katholiſchen
Geiſtlichkeit erhoben worden ſei und dem man nachdrücklich Einhalt
Aun Man müſſe ſonſt Benachteiligung In cathohiea
beſorgen. Ein Beſchei des Kaiſers hält die Beſetzung nich für
nötig, die aber doch erfolgt 3u ſein ſcheint Am 10 1741
zeigt das Konſiſtorium unter dem König von Preußen 0 daß P6
Ich wieder MN Aktivität befinde. Die Paſtoren und ministri
en ſich bis auf anderweitige Anordnung wie vorher das
Königlich Preußiſche Konſiſtorium M Casibus 0 10 spectantibus
en und ohne ſein Vorwiſſen keiner vbor E  E gehöriger Sachen
anmaßen, das auch den Kirchenbedienten uſw anzeigen. — wird
über die Behandlung collegialer Reſolutionen verfügt: etwas
szufertigen iſt, U Ird das Konzept vorher dem Präf zur Re
lſion gegeben und ann von ihm und dem kretär iege So
Dll Es In den dre Fürſtentümern gehalten werden Mitgeteilt ſeien
folgende Perſonalbewegungen Im Konſiſtorium. ＋ ird 1717
Servatius Cock von Oeßel, 1723 0  un Kolau Kolbnitz,
—  B Carl Maximilian bon Kranichſtädt, Oktober 1730 nach einge⸗
ührter dreijähriger Alternierung Carl Aton von Fragſtein auf
Nimsdorf, 33 wieder 0  Ri  3 1736 Anton Leopold Graf
Almesloe, Freiherr bon Axor, interimsweiſe, wohl nach dem Tode
dieſes, wieder Fragſtein von März 38 0 Juli 1738 bi März
1739 wieder Kolbnitz, 1740 wieder Fragſtein 741 iſt kein
Präſident vorhanden. Als weltliche Aſſeſſoren werden genannt
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Iſchiersky, der wegen Krankheit oft efehlt hat, 1726 JohannDamian von Sobottendorf auf Krauſenau, geſtorben 1733 1735
O von —  chickfuß auf Carlsdorf und Weinberg. Als Superintendentfolgt auf Martin Beer Laurentius Puſchmann ſeit 1724, dann
Pit 1735 Johann Caspar Leßel, der noch 1741 Im mte iſt Weiter
416 Aſſeſſoren Nden wir außer Chriſtian Lachmann die
Namen Gottfried Böhme⸗Brieg ſeit 1728 Tobias EhrenfriedFritſch aus Strehlen ſeit 17389 Als Sekretär fungiert ſeit 172Heinrich Richter Bei Inſtallationen dbon Superintendenten ndie Kreisſenioren anweſend 3 ſein

Fürſtentum war auch irchlich IN Kreiſe einge⸗e1 Brieg, Ohlau, Strehlen, imptſch, Kreuzburg und PitſchenFolgende Parochien gehörten den Kreiſen an 3u Brieg Brieg,en, Bankau, Conradswaldau, Böhmiſchdorf, Giersdorf, Groß⸗Jenkwitz⸗Schönfeld, Grüningen⸗Frauenhayn, Jägerndorf⸗Schoenau,Kauern, Karlsmarkt⸗Stoberau, Konradswaldau, Kreiſewitz, Laug⸗wiß⸗Bertzdorf, eu

＋ eopuſch), Linden⸗Brieſen, angſchütz,Michelau, ollwitz, Pampitz, Pogarell, Scheidelwitz, Michelwitz,Schwanowitz⸗Pramſen, Tſchöplowitz⸗Neudorf, Zindel
mit Zu auOhlau tiliabus Roſenhayn und Zedlitz, Frauenhayn,Grüningen, Groß⸗Peiskerau, Heidau⸗Hünern, Laskowitz, Mechwitz,Marſchwitz⸗Goy, Minken⸗Peiſterwitz, Weigwitz⸗Gaulau, Wüſtebrieſe.Zu Strehlen: Strehlen mit Hlia Friedersdorf, Arnsdorf, Eiſen⸗berg, Crommendorf, Lorenzberg⸗Jäſchkittel, Olbendorf, Prieborn,Riegersdorf, Ruppersdorf, Schönbrunn⸗Roſen, Schreibendorf, Stein⸗kirche, Türpitz. Zu Nimptſch imptſch, Dirsdorf, Groß⸗Kniegnitz,Groß-Wilkau, Grünhartau, Heydersdorf, Jordansmühl, Karſchau,Kartzen, Klein⸗Kniegnitz⸗Schwentnig, Langenöls, Naſelwitz⸗Wilſchko⸗witz, Panthenau, Prauß, Rankau, Reichau, Rudelsdorf, Seenitz,Siegroth, Ziltzendorf und die Bergſtädte Reichſtein (Reichenſtein)und Silberberg. Zu Kreutzburg: Kreutzburg, Bankau, Ludwigs⸗dorf, Roſen⸗Schmardt, Schönwald⸗Bürgsdorf. Zu Pitſchen ütſchen

*Biſchdorf, Golkowitz⸗Neudorf⸗Coſtau, Roskowitz⸗Naſſadel⸗Woislawitz,Proslitz⸗Omechau, Reinersdorf⸗Schönfeld⸗Jakobsdorf, Wilmsdorf⸗Baumgarten⸗Matzdorf. ber jeden rei Urde ein Seniorgeſetzt, der über Brieg war zugleich der Superintendent. ÜberKreuzburg Adam Thuler nach 1738, über 1  hen Samue!
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Saſſadius und 1735 eorg ag, über  423 au eorg
Friedrich ilo 727 Gottfried Fiebig, 1738 Chriſtian riedri
Schrocke Samuel Ludwig Fiebig, über Nimptſch — eorg
Chriſtoph ogel ber rehlen Tobias bwe und vbon 1728 ab
M Tobias Ehrenfried Frit eute iſt Kreuzburg⸗Pitſchen
ener Diözeſe zuſammengezogen, während aus der Diözeſe rieg
die Diözefe Namslau herausgehoben und aus Nimptſch ilberberg
und Reichenſtein a  1  en iſt Auch einige andere Ver.
anderungen Zuſammenſchlüſſe, Teilungen und Umpfarrungen ind
vorgenommen Den Weichbildſtädten mit Senioraten werden
Diakonate zugebilligt Ein 1709 zum Senior Ernannter wird
ermahnt auf ehre und eben der untergebenen Pfarrer gute Ab⸗
ſicht zu geben und zu denunzieren 1740 Ird der
Senior zu Pitſchen beauftragt bis auf eitere das Seniorat 144

Kreuzburg mit 3u verſehen
Die Funktionen de 8s Konſiſtorium etrafen zUu⸗

erſt die Anſtellung der Geiſtlichen Die theologiſchen
Prüfungen wurden von den drei theologiſchen Konſiſtorialmitgliedern
zueérſt Gegenwart des ganzen Conſiſtoriums vorgenommen, ſpäter
allein. Nach dem erſten Examen ird der Predigtlizenzzettel —
geſtellt, der aber nur für das Fürſtentum gilt Von enem Studiosus
ird erl gute proventus, Geſchicklichkeit der Pfarrfunktion
1727 ver.  N die Prüfungen ene eitlang ausgeſetzt bis zur Wieder
beſetzung der geiſtlichen Aſſeſſorate Bei der eiten Prüfung
gewöhnlich die Konfeſſionspredigt 3u halten Darnach erfolgte Die
Ordination Ein nach In gewählter Albinus ſtorſohn
Mollwitz, beſtand Die zweite rüfung chlecht, wußte nicht mehr nach
dem Katechismus 3 antworten Uund antwortete au! Ddie Fragen
quid 681 theologia? SSt habitus practicus de Iis
disserentibus 68 auector Augustanae OConfessionis?
Augustus (); quid est, Augustana Confessio? Est Hdes
Catholica ſo geleſen Ja, er u  E aber nicht
geringſten, ⁵IIn was olche beſtehe 74 Von der Ordination Ird dbor⸗
uſlg abgeſehen und Kaiſer berichtet daß nicht einmal

den Prinelipiis catechstieis, diel weniger den studiis
theologicis und insbeſondre der Aug Conf und den arin
enthaltenen artieulis HKdei fundieret ſei uſw daß alſo
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ganzg inhabilis und 8 zu befürchten ſei, daß I andre
wider das Chriſtentum laufende Errores verfallen wer

＋ Es möge
ein andrer cOmpetens (Bewerber) rnannt erden Ein nach
Teſchen Vozierter wird geprüft, ob in doctrina rein und der
unveränderten Aug Konf zugetan ſei Ein andres Mal Ird ein

Wilh Klock Kornitz, Saues Silesius, Diakonus in Teſchenvociert und ordiniert. Ein Voeatus wurde aus erheblichen Urſachen
Zur Ordination nicht zugelaſſen. 1708 wird ein Lla aufgruneiner Anfrage veröffentlicht, daß die von Privatcollatoren vocierten
und dem Conſiſtorium präſentierten Paſtoren ante confirmationem
Caesaream auch nicht inveſtiert werden ollten, ondern 3 ſollein I ihre Kapazität förderſamſt nach Hofe gehen Wo
aber Majeſtät ſelbſt Ton iſt, ſind die concurrierenden subiecta
direct den Kaiſer verweiſen. Konſiſtorium ſoll gutachtlichberichten über Eigen  ten, Verdienſte edes Competenten, und mit
wenigen Worten ngeben den primo 1000 IN Vorf  09 3uBringenden und den andren zu Präferierenden. Es iſt oft eine

Anzahl Bewerber Berechtigt zur Anſtellung ſind und nur
Landeskinder, dem Fürſtentum Angehörige. Ausländer, als e  Edie andren Konſiſtorien Zugehörigen gelten, werden mei zurück⸗gewieſen. Immerhin wird einmal einer angeſtellt, der vom LiegnitzerKonſiſtorium die Predigterlaubnis erhalten hat Ein Paſtor aus
Holſtein, der dort reſigniert hat, eil ſein Patron mit ſeiner Fraugeworden iſt, ſich dem Brieger Konſiſtorium vor,weil Schleſier iſt, und erhält ein viaticeum und die Zuſage,daß man ſeiner gedenken wolle Ein Pommer wendet ſich as
Konſiſtorium um eine Empfehlung bei Hofe. Ein Siebenbürgener,der nach olen berufen iſt, wird ordiniert, und auf Bitten aus⸗
wärtiger Gemeinden erfolgen, wie wir ſchon bei Teſchen ahen,mehrfach Ordinationen. Beim Weggang aus dem Fürſtentum werden
meiſt Zeugniſſe erbeten, ſo erhã ein aus Großburg nach Teſchenberufener das Atteſt, daß der Aug OCont ſei und
ni Schwärmeriſches ſich habe Einmal ird eine Vokation
wegen defectus Iin sigillo zurückgewieſen. Die Konfirmation(Beſtätigung) durch den Kaiſer kam gewöhnlich ſehr langſam, des⸗
halb bittet ein bilator Beſchleunigung. Ein Stelleninhaber,der anderswohin berufen iſt, kann, weil die Konfirmation
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noch nicht mn der Hand hat, ſeine bisherige nicht verlaſſen.
Der ſchon ernannte Nachfolger hat ern „miſerables Leben“, eil

1736 ber⸗EY IN den enu der Stelle noch nicht eintreten konnte.
ordnet der Kaiſer: einige von Privatkollatoren Vocierte, deren
Konfirmation beantragt iſt, aben, ohne die Beſtätigung abzuwarten,
die Stelle ſchon angetreten und auch ihre Emolumente ſchon zu
genießen angefangen. Deshalb en aſtoren, olange die Kon⸗
firmationsurkunde noch nicht in ihren Händen iſt, nur provisorie
angeſtell und zUum Stellengenuß nicht zugelaſſen werden. Die
Konfirmationsdekrete wurden, beſonders mM der erſten Zeit, vielfach
nur als nebenſächliche und koſtſpielige angeſehen. Deshalb
werden 1714 ſchon die von Privaten präſentierten ministri zur
ſchleunigen Auswirkung der Konfirmation angemahnt, die äufig von
der böhmiſchen Kanzlei nicht ausgelöſt werden Die Beſtä

ung
ſoll, binnen Monaten ni abgeholt, für null und nichtig
rklärt berden Zwei Geiſtliche, die ſie erhalten, aber die taxa
nicht gegeben aben, ollen von ihren Collatoren bei 100 Dukaten
Strafe keinerlei Emolumente der Stellen erhalten, bis das eheu
iſt Das Schmerzliche der Konfirmation war die hohe Gebühr
Ein Paſtor wird bei ſeiner Vorſtellung bei dem Konſiſtorium
ermahnt, olle leißig ſtudieren und ſich aufführen, wie eS für
einen Geiſtlichen anſtändig iſt

Iſt ſo all in Ordnung, ann erfolgt die Inſtallation durch
den Superintendenten. 1738 entſteht eine Differenz über die In⸗
tallationskoſten Das Konſiſtorium rag 0 von wem ſie und
das Traktament ANn den Inſtallator zu tragen ſei, da die peculia
der Kirchen gering und die Parochianen auch nicht herangezogen
werden önnten. Man will anheimſtellen, ob DrO parte die
Impetranten und pro P die Parochianen ela  e werden
könnten. Der Beſcheid von oben lautet aber: Der Installandus
hat die Koſten propriis zu tragen, und zwar (das gilt alſo
für den weiteſten Bereich) die Wortdiener bei den Gnaden⸗
irchen, die gewöhnlich nur bon den erſten Kirchenvorſtehern ohne
Vergeltung und Haltung einiger Mahlzeiten introduziert werden,
als auch von den für Parochialkirchen beſtimmten, die durch Con⸗
ſiſtorialbeiſitzer oder bevollmächtigte aſtoren eingeführt werden
Zuglei wird ein Bericht gefordert, wie hoch ſich ieſe Koſten be⸗



aufen ind aus welchen rubricis ſie eſtehen; eS ſoll angegeben
werden, vas für ein quantum generaliter ausgemeſſen werden
könne Anfang 1739 wird eine ausgleichende Verordnung erlaſſen
in olchen Ausgaben ſoll ni exceſſiert und er Überfluß ver⸗
mieden werden

Die Konfirmation der Schulbedienten, ektoren, Konrektoren,
Kantoren, Organiſten iſt auch Sache des Konſiſtoriums. el Am

nfang werden alle „Aus den Weichbildſtädten und vom ande“
citiert zur Unterſuchung ihrer ualita und Geſchicklichkeit“. —  Sie
bitten unm Konfirmation und Rekognition rüber Dasſelbe geſchie
mit den Kirchenvorſtehern, Kirchvätern und andren Kirchenbeamten.
päter wird eingeſchärft, daß ohne Vorbewußt des Konſiſtoriums
niemand Schul⸗ und Kirchendien annehmen Urfe

ehrfach bitten ältere Aſtoren Zubilligung bon Sub  tituten,
denn dieſelbe iſt Sache Kaiſers. In Mollwitz bittet die Ge⸗
meinde darum, weil der 78 jährige Paſtor 56 ahre Im Amt ſei,
ihn das Geſicht verlaſſen habe, I den letzten Jahren keine
Kinderlehre gehalten und keine ranken beſucht habe Auch die
Jungfer Priorin und Subpriorin Ad Claram M Breslau gibt
ihn als in und unkräftig Leib an und bittet (u⸗
beſetzung. Er elbſt will Iim Amte leiben Der Stadtphyſikus
ſoll die Sache unterſuchen. In Jordansmü bittet die Pfarrfrau

Subſtitution ihres Ehemanns Ihr ird das Unſchickliche ver⸗
wieſen, aber ein Substitutus ewilligt. Es entſpinnt ſich em
Streit über ſeine Unterhaltung. Der Paſtor hatte ſich wohl
emnen jungen Theologen ausgeſucht. Der erſchein dem Konſiſtorium
aus irgendwelchen runden uſpekt, der Paſtor ſoll ihn fortſchaffen,

ſich nicht Ungelegenheiten und ſeinem Hauſe üble Nachrede 3zu
machen. Der Subſtitut rühmt ich, einem Kaufmann die Melancholie
vertrieben zu haben, habe noch nie gepredigt, wolle auch einmal
die ſeiner Eltern i Brandenburg übernehmen. Dieſen
wenig geeigneten Su  tituten „abzuſchaffen“ wohl auch das

Ein Paſtor, der raueedinem und katarrhaliſcher
Flüſſe inen Subſtitut wünſcht, ſoll ein ärztliches Atteſt vorlegen.
Eine Bitte des bulator dbon Roſchkowitz, den ortigen Paſtor
zur Amtsniederlegung 3u wingen, weil er inkurabel krank ſei, und
die der Gräfin Pfug, den Pfarrer zu Grünhartau gänzlicher
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Unfähigkeit zur Reſignation zu — ſie olle ihn notdürftig
verſorgen ſeien erwähnt ebenſo wie die Gewiſſensbedenken eine
nach Teſchen Berufenen, der nicht weiß, ob ſeine Vokation pro
COonscientia annehmen oder zurückgeben müſſe Er bezieht ſich
auf ein theologiſches utachten, Ut rite vocatus VoCantem sequatur
deum, aber die Vokation ſei ihm IS010 geſchickt worden Die
Antwort lautet eTI habe vornehmlich ſein Gewiſſen zu efolgen

Aber manwerl ſich verſprochen iſt Edes data rvanda
verliere ihn ungern

Was die Amtspflichten der Geiſtlichen betrifft ⁰ liegt
Protokollbuch und mem Korrendebuch die Propoſition des

Konſiſtoriums vbom Oktober 1708 [nur Form und Reihen⸗
olge verſchieden) vor zu deren Anhörung die Geiſtlichen ſich der
ethe nach einfinden müſſen Die einzelnen Punkte etreffen
IN genere ſie ſollen ſich VIta, moribus 61t doctrina richtig
aufführen ſich allen ihnen „vorſtoßenden“ Angelegenheiten ans
Konſiſtorium benden und obedientia ſtipulieren und E
beweiſen II 8Specie gefeierte katholiſche eiertage
ollen wie tempore dueum n  E jedoch der eultus atholi-

nicht gehindert erden Die letzthin publizierte stolae
taxa ſoll obſerviert werden Matrimonialſachen ſollen ſich die

ſondern demGeiſtlichen nicht unterwinden für ſich 3u decidieren
Konſiſtorium remittie Die Proklamationen dbon Verlobten ollen

Sonntage nach einander geſchehen bei Adligen und Unadligen
Will aber der Bräutigam ieſe

N reſtringiert aben „aus erheb⸗
lichen Urſachen“, ⁰ muß die Dispenſation beim Konſiſtorium nachgeſucht
werden, auch wenn emner dort wohin Er nicht gehört etraut werden
will Kein Paſtor darf ſich ſelbſt Dispenſationen anmaßen auch
nicht bei Kirchenbuße. Unter dem Trauerjahr darf niemand Sine

dispensatione etraut werden Bei Taufen, bei Geiſtlichen oder
auch beim Volk, bei ehelichen und unehelichen Kindern

Dieſollen nach der alten Obſervanz nicht mehr als aten ſein
Kirchenbücher ſind richtig zu Uhren und alles iſt fleißig einzutragen

Auch bei der 2  S  tadt rieg ſind adlige Poſſeſſoren nicht befugt
über die hinauszugehen. Anderungen bei den honoratioribus
bedürfen des Konſiſtorialdiſpenſes. Beim Strafamt en die gradus
2*...6 *3 ＋„riu oernn *838 OWae

14
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iſt modeste anzuwenden m aller chriſtlichen Sanftmut und Be⸗
ſcheidenheit. Niemand ſoll den eignen Affekten mit Poltern und Schmähen
nachhängen und niemand ohn  4 Kognition des Konſiſtoriums

Beichtſtuhl gewieſen werden Katechismuslehre werde leißig
getrieben von Oſtern bis lchaell außer mn den en der

Die ulmeiſter en angehalten werden, einerlei Ate·
Heinohismum (des Lutheri bei den KHindern 3u brauchen.

studiosus iſt auf die anze zu aſſen, er habe denn einen Erlaubnis⸗-
zettel dbom Superintendent erſelbe wird einen ſich Meldenden
vorher examinieren. Die Geiſtlichen ollen aber auch Vertretungen
durch studiost nicht mißbrauchen und ſich auf die Qule Seite egen
Wer von den neu Ordinierten noch kein stimonium ordinationis
bekommen hat, das mit dem neuen Konſiſtorialſiegel verſehen iſt,
ſoll bS mit einem lche auswechſeln eder ſoll ſich vom Superintendent
m die neue atrike. einſchreiben aſſen Interim ollen die tadt⸗
pfarrer die Senioratsgeſchäfte verſehen, jedo sine usurpatione
tituli, bis der Kaiſer, dem eS vorbehalten iſt, die Ernennungen
vollzogen Die letzten Punkte ſind Nut der Vollſtändigkeit
wegen mit angeführt Or 1723 erfolgt eine neue Einſchärfung,
weil 4e nicht beachtet worden ſei, beſonders ſei das OfHherum
lenchticum gemi  raucht, die Stoltaxe auf dem ande ge⸗
trieben und die Patenzahl überſchritten orden Bei Adligen
önnten einige Gevattern mehr ſein, aber da ſei mit Beſcheidenheit

verfahren und Meldung zu machen. Die Namen der aten
ſind einzutragen und die Konſiſtorialpatente einzuſchreiben. Später
e 8 1729 einmal, daß viele aAſtoren aus Gewinnſucht bis
aten zulaſſen, wodurch der Akt profaniert werde Ja 5 kämen
auch bei geringen Leuten 18 bis aten vor, während nach
ſächſiſchen oder anderen Kirchenordnungen nur und in den ürſten⸗
tümern vor er  N der Herzöge bis zugelaſſen worden ſeien.
Für jeden ohne Erlaubnis des Konſiſtoriums zugelaſſenen Paten
ſind Dukaten Strafe zahlen entweder 3u Gunſten der Ver⸗
pflegung nvalider Soldaten oder der Ortskirche. 1729 handelt es
ſich wieder die Überſetzung der taxa stolae und die Kopulation, die der
parochus Sponsae zu vollziehen hat, der, m en arochie die

zuletzt oder 18 Wochen ante opulationem gewohn hat
Der parochus originis iſt ausgeſchloſſen. lle Verordnungen ind
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emn Buch einzutragen Iſt ein 0  e beim ode eine Paſtors
nicht aufzufinden ˙o müſſen 3 die Tben auf Koſten an⸗
chaffen Bei der Kirchenraytungsabnahme ſoll nachgefragt werden

übrigen ſollen keine innovationes 60ntra Statum
Westphalicae ohne Erlaubnis vorgenommen Tden Alle EXCESUS

haben mei den rſprung darin, daß jeder Pfa ſeinen eignen
Sinn Pro chätzt und ſich alles nach dem eignen ludicium
auslegt Man ſoll bei bedenklichen Sachen Belehrung beim Konſiſtorium
uchen 1729 ird Bericht über die Kirchenbräuche IM Fürſtentum
erfordert weil IR ritibus 66 ErEemonlil nicht überall die nötige
Gleichheit und Uniformität herrſche Deshalb müſſe Unruhe und
Zerrüttung Kirchenweſen und Status publicus die olge ein
Neue rItus t. ſeien nach Willkür eingeführt ohne
Erlaubni Es ſoll ohne dieſelbe ni bei aufe, Abendmahl
Predigten ebet Geſang, Katechiſation eingeführt erden
Neuerungen ſoll mha etan Anſtößiges und Verdächtiges abge

werden eder Paſtor ſoll binnen ochen berichten
werden ſpezifi zierte Fragen eſtellt nach der Agende, ob die allge⸗
meinen Kirchengebete oder ſelbſtgemachte Formeln gebrau werden
was für geiſtliche und andre ascetiſche Bücher den Kirchkindern I
die ande gegeben berden was für Lieder und ob bisher nicht
gebräuchliche, gefungen werden über Gottesdienſt Beichtvorbereitung,
ob und wie die Predigtwiederholung ge  en werde Katecheſitation
Katechismu und -erklärung, Fragen An dlie Konfitenten ob und
vie SRXaInINA an Brautleuten und erſtmaligen aten angeſtellt
werden, über Bräuche bei Amtshandlungen über Erklärung der
bibliſchen exte und ob und vbon vem neuere dergleichen Bücher
eingeführt ſind wie bei der Beichte der Konfirmanden verfahren
und ob die gradus admonitionis beachtet werden ob bisher
eigenmächtig SIVe directe 81vVSe indirecte Ausſchlüſſe oder Fort⸗
weiſungen bom eiligen Abendmahl erfolgt ſeien und bie mamnm die
Miſſetäter COntra SEXxXtum behandle 1742 Ird unter preußiſcher
Herrſchaft verordnet, daß ſich die Geiſtlichen die Königliche
Inſpektions⸗ und Presbyterialordnung 3 halten aben, die Aam
11 Oktober bom Oberkonſiſtorium Breslau publiziert iſt, und

1744 ird vor Überſchreitung der Kirchenordnung In
allem, 5as nicht durch königliche Dekrete und Reſkripte Rders

14*
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geordnet ſei, ſoll ſich nach der Im Briegiſchen Fürſtentum
rezipierten Kirchenordnung richten.

ies iſt die geſchichtliche erſi Einzelnen ſoll, nicht
IR der In der Proclamation eingeſchlagenen nicht grade logiſchen
rdnung, noch dies und das angemerkt werden denn trotz der
Erlaſſe ergaben ſich · noch hie und da Übertretungen oder be⸗
ſondere Fälle, die bor das Konſiſtorium gebracht wurden Zuerſt
auf dem E der gottesdienſtlichen Tätigkeit. Da ird B der
Kanzelparagrap übertreten, oder wenigſtens olche Übertretung be⸗
upte Ein Paſtor, der deshalb mit ſeinem Kollator Im Streit
liegt, ird ermahnt, ſich fürder sine affecetu zu verhalten 8u

arresti, ein andrer dringend erſucht, ſich der personalia
auf der anze zu enthalten, ein andrer hat eine Dezemſache auf
die anze gebracht, einige andre haben ſich durch Udioft Ttreten
laſſen, deshalb omm die Verfügung 1721 weil einige Paſtoren
ihr Amt segniter tractieren und ſich ohne Not durch studiosos
bertreten aſſen, die zum eil keine Lizenz haben, ſo ſoll die Be⸗
dingung vorher erlangter Lizenz ſcharf eingeprägt werden. Ein
Or die und Freitagsandachten unterlaſſen,
erſtere wegen ſchlechten eſuchs, letztere weil der Follator ihm die
ausbedungene Summe nicht za Es werden ihm 24 Qler zu⸗
geſichert Circularpredigten er angeordne bei Stellenvakanzen
und längeren Erkrankungen bon Paſtoren aber auch 1729 erfolgte
eine diesbezügliche Verordnung ami jeder Prediger ein „specimen
über ſeine ehre und Fähigkeit ablege.“ Es ſind Predigten, die in
rieg immer den Dienstagen dbon allen ürſtentumsgeiſtlichen
gehalten werden Es werden die exte vorgeſchrieben, entweder
die Sonntagsevangelien oder zuſammenhängende Bibelabſchnitte,

ebr 1— 2*2 Aber auch die Themata werden egeben,
uweilen auch die Dispoſition der Predigt, die Tabelle mit Namen,
Termin, Text, ema und ſonſtigen Angaben werden als Circular
herumgeſchickt und die Behandlung (synthetice, ledigli die Sache
nach ſyſtematiſchem Inbegriff, das doctrinale, aber nicht eine
über die Exegeſe hinausgehende Kritik und Analyſe, Enthaltung aller
Schmähungen und otria aufnotiert. Man empfängt, wie
ich das anderwärts ausgeführt habe, einen leinen Einblick n die
amalige Predigtweiſe. Eine Gemeinde bittet Vermehrung

2.9.

„‚  X.R
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der Gottesdienſte, S erfolgt mehrfach egelung zwiſchen Uni  N
und eu  en Gottesdienſten Damals wurde vielfach noch polniſch de⸗
predigt, jetzt ngiemand mehr polniſch verſteht Das Läuten der
Glocken zUum Sonntagsgottesdienſt ſoll Sommer inter

dbom November bis zur Faſtenzeit erfolgen Bei
Wochengottesdienſten ſoll nur mit geläute Iden
Der alte rau ird erwähnt daß man hohen agen ſingend

die II 309 Ein Paſtor will alte Lieder dabei wieder ein⸗
führen, Die 3u Oſtern das surrexit Christus hodie, fügt ſich
aber, weil die Gemeinde Lieder will, die ſie ſingen kann Gegen⸗
über Beſchwerde über die illkür der Kantoren wird die
Cynoſur egeben: Die predigenden Geiſtlichen aben allein
Recht, die Lieder vor und Uunter der Predigt anzugeben. Die
Kantoren en zur rechten Zeit anweſend ſein uni  7 der Predigt
beiwohnen, damit nicht bon den Choraliſten und Chorjungen er

Amdem Gottesdienſte nfug und Argernis angeſtiftet werde
QR oll die völlige Kollekte und das gloria excelsis intoniert
und das Evangelium ganz verleſen werden. Von liturgiſchen Gebeten
1 1734 erwähnt ein ebe 1 Kriegsgefahr, für welche einꝰ
vom Konſiſtorium entworfnes Formular die Geiſtlichkeit verſendet
wird, und 1738 ein Türkengebet, dem die blutige Kriegsnot
Ott Chriſto2 werden ſoll, ami die Feinde Chriſti
gedämpft, ein Sieg über den andern davongetragen werde und die
4  en des Kaiſers beglückſeligt werden möchten. Fußfällig und
bußfertig ſoll das der Agende enthaltene Türkengebet gebetet
Tden In Reichenſtein ſoll zuerſt für das öbl KglBergamt
dann für die Adligen, die ſich zur Kirche halten, dann für den
öhl Magiſtrat Bürgerſchaft, Kirche und Schule ebetet werden
1742 ſoll von den Kanzeln en Patent der Deſerteure
verleſen werden Die Gemeinde wurde ermahnt fleißig und recht⸗
zeitig zur Kirche zu ommen auch Kinder und Geſinde anzuhalten
Ein Usglei zwiſchen Paſtor und akonu der Kinderlehre
Dbir getroffen die einner von eiden ausſfallen ließ Für die
Abſolution post peractam ooenitentiam ſoll ſich keiner etwa
ahlen en Ein Pfarrer Karzen ſoll ene Arme Sünderin
mit dem Abendmahl verſehen und die Gerichtsſtätte begleiten
Ufig erfolgen Anträge ſtreitender Parteien gegen den Geiſtlichen
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auf Bewilligung eines andern Beichtvaters, die meiſt bewilligt
werden, enn nur dem Paſtor ordinarius ni vbon ſeinen
Opfern ird Ein Geiſtlicher, der jemanden aus einer
andren Parochie zur Beichte angenommen hat, entſchuldigt ſich
Die Offertorien 0  en die aſtoren mit Dank annehmen, auch
ſie ſind Taufen ſind beim Glöckner eſtellen,
jemand nicht freiwillig zum Paſtor gehen will Oft erfolgen Klagen
wegen nicht eingeholter Erlaubniszettel andrer parochi. Taufen
In Privathäuſern Adliger oder andrer ſind nicht rlaubt 1713

EinDie Transgressores werden zur Strafe gezogen werden
Paſtor wird mit 23 Dukaten E

ι der ſeinen bllator ohne
dreimalige Proklamation etraut 1  1  E klagen

Dereinander, weil jeder ieſelbe Trauung für ſich prätendiert.
Trautag ird freigelaſſen, obwohl der ienstag der gewöhnliche
Trautag iſt Trauanmeldungen durch den Bräutigam werden de⸗
fordert. Ein Paſtor will das raulie „Wie ſchön leuchtet der
Morgenſtern“ nur gegen Qaler ſingen 0  en Das iſt eben⸗
ſowenig zuläſſig wie eine ondere Bezahlung der Traurede. Ein
Paſtor will ein Paar nicht trauen, eil 8 bei der Hochzeit
Uſit und Tanz haben will und azu eine Information einer
theologiſchen aku einholen. Er ſoll nach Ausſage die eute
deshalb auch von der Kanzel geängſtet und von der Beichte aus

geſchloſſen aben Invalide oldaten dürfen nur mit Erlaubnis⸗
zettel der err der ſie Verpflegung genießen, etraut
werden Ein Glöckner erhält die Erlaubnis, bei Taufen, Trauungen
und Begräbniſſen, wie in andren Fürſtentümern üblich ſei, mit
einem Buch umherzugehen. Es ſoll kein Begräbnis mit ede
erzwungen und keine neue, mi  ere Art eingeführt werden. Werden
mehr als zwei Lieder dabei geſungen, ſo ſollen ſie bezahlt, aber
ni erzwungen werden Ein gewiſſer von Zedlitz, der einer M ue
erhaltenen unde geſtorben iſt, ſoll bedingungslos eerdig werden
Wenn ein kleiner Sarg auf einen großen geſetzt wird, 10 Aler zu
ezahlen Bei Leichenpredigten ſoll ni für und ab⸗

geleſenen Sermon gefordert er Es darf nichts über die Stoltaxe
von 1662 geforder erden SS8 für Dankſagung und ürbitte
iſt viel Bei Kommunikanten ſoll lur ein freiwilliges
er genommen und der Umgang den Qr geſtattet werden



225

In Schulſachen ſoll der Paſtor keine Übergriffe üben Die
eigenmächtige Einſetzung eines Schulmeiſters ird annulliert und
der Paſtor berwarnt Der Geiſtliche ſoll wöchentlich die Schulen
beſuchen und den Katechismusunterricht durch die Schulmeiſter
fleißig üben aſſen, immer zwei Kinder ſollen ein Hauptſtück
rezitieren. Private Schultätigkeit von Geiſtlichen Ird verboten,
• einem Senior in Pitſchen bei Dukaten Dem Paſtor
Roſchkowitz ird nur der Unterricht Iim Polniſchen freigegeben.
Mitgeteilt werden die Skrupel von Leuten, denen der Paſtor geſagt
hat, venn ſie den auben und die zehn Gebote mit beten, ſo ſei
das kein ordentliches ebe Sie haben eingewendet: Die en
Leute hatten auch nur den leinen Katechismus gewußt und ſeien
doch elig geworden. Der Paſtor, ſo ird ihm angedeutet, ſoll dem
nicht wehren, damit die Kinder das Nachſprechen lernen. Laut
Oberamtsintimation en der lutheriſche Katechismus und die
Bibel, die m Croſſen in öhmiſcher Sprache für das Königreich
Boheim gedruckt worden ſind, nicht eingeführt werden.

Allerhand perſönliche Vorwürfe Paſtoren Tden
anhängig gemacht Ein Paſtor, der einen andern etraut hat, hat
ſich dann bei der Hochzeit übernommen, allerhand Geſundheiten zu
trinken angefangen und dann Uerlei Konflikte gehabt Er erhält

Tage Hausarreſt. in Paſtor ſoll bei ſeinem eggange zwei
Bibeln mitgenommen aben, die der I. gehören. Es elingt
ihm aber nachzuweiſen, daß ſie ſeinem Qater gehörten und nur in

*
der Kirche benutzt burden ulden, eigenmächtiges Verfahren bei
enner Erbteilung berden erwähnt Einmal Tden verſchiedene
amtliche Exzeſſe und die Neigung zum Trinken mit Remotion des
Täters beſtraft, die aber i Verwarnung und Stadtarre verwandelt
Ird Der Betreffende ird endlich ſuſpendiert, eil ihn die
Gemeinde nicht mehr will Ein andrer iſt fortgefahren, ohne einen
Vertreter zu eſtellen, odaß die Leute bei Beichte und Begräbnis
warten mußten. Ein Geiſtlicher hat eine ungebührliche Bemerkung
inter sine Kurrende geſetzt, etwas durchſtrichen, die beigefügte
Ordnung geändert, ein andrer eine ungebührende Proteſtation auf
geſchrieben Einer ⁰

E keine oonsistorialia, ein Paſtor
hat einen atonu einfältig genannt und deſſen Frau und Schweſter
Schwatzen In der IV vorgeworfen. Einer iſt ohne Erlaubnis
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außer ande gegangen, wobei ſich mit ran  1 entſchuldigt.Er erhã Usarreſt. Es war nämlich bei Entfernung außerLandes 3 nach Croſſen, nach Landeck ins Bad) Speziallizenz1  19 Die Nachlaßverſieglung geſtorbner Pfarrer ſoll nur
Certis casibus erfolgen, Nur wenn keine oder lerlei oder ur
abweſende n vorhanden ſind Wo Teſtamente da ſind, enſie zum Konſiſtorium zur Publikation gebracht und Vormundſchaftbeſtellt werden Dieſer Abmachung des Konſiſtoriums widerſprichtallerdings ein kaiſerlicher łrla daß dispositiones und publi-oationes testamentorum und Beſtellung vbon Vormündern

Zivilgerichts ſeien. Genannt ſeien noch einige Einzelheiten:Ein Paſtor, der eine Adlige (von ogau) heiraten will, muß Er⸗
aubnis erbitten edruckte Arbeiten ſind IN 12 Exemplarendie Regierung zu en  N, und en keine dem publico ſchädlicheSachen gedruckt werden, wie das dbor einiger Zeit neu aufgelegteTraumbüchel. Dem Brieger Buchdrucker iſt akkurate Einſendunganzubefehlen. Als Titulatur Adlige, die eine charge aben,

zu gelten: „Wohledel geſtrenger, onders geliebter, geehrterHerr“. Bei der Subſkription das Kompliment „Dienſtwilliger“
z3u Bei olchen ohne Offeium: „Edel geſtrenger, geliebterHerr, ſonder guter Freund“. Das gilt auch für nobilitierte Wirtſchafts⸗hauptleute; bei nicht nobilitierten genügt: „Edel und ehrenfeſter,geliebter Herr und Freund“ und als Kompliment: „Gut⸗williger“. Das Titularbuch iſt Norm für die Ite 1717 kommt

Tla Der Ue 1 Hochwürdig 7 iſt ſür der Aug OConf. zu⸗getane Paſtoren ab⸗ und eingeſtellt; die Superintendenten allein
ſind „wohlehrwürdig“, die aAſtoren „ehrwürdi 77 In preußiſcherZeit ird eine Matrikel eingefordert mit allerhand ſpeziellenFragen über perſönliche, parochiale (äußere und innere Verhältniſſedurch den Oberkonſiſtorialrat Joh riedri Burg in Breslau
zu Kontributionalzwecken. 1743 wird Exemption der Geiſtlichenbeider Religion in Schleſien von den iuribus stolae ausgeſpro

N.me Vorſtellung der Geiſtlichen urch den Superintendent 1743
um Verminderung ihrer Steuern wird In beantwortet, ſeiim Begriffe (nämlich die Königlich⸗Preußiſche Kriegs⸗ und Domänen⸗
kammer) die Steuern zu regulieren und auf ein Leidliches zu etzen;bis dahin aber nüſſen die Steuern richtig und prompt abgeführt werden
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iniges noch über Klagen von aſtöoren Kollatoren,
Lehrer uſw Es handelt ſich oft ingriffe in Parochialrechte.
Ein olator iſt Gottesdienſt⸗ und Sakramentsverächter, verhindert
andere, beſonders ſeine Leute, M dieI zu gehen und hat Kinder
ogar deswegen geſchlagen und dem Paſtor einen oſen Sieben⸗
kreuzer aus lei als Opfergeld eſchickt Klagen gehen gegen einen
Magiſtrat, der die Gebühr nicht entrichtet, einen Adminiſtrator,
der Reparaturen nicht machen läßt, gegen einen Magiſtrat, der die
Trauung eines Adligen im Stockhaus nicht erlauben will 1744
beklagt ein Erlaß des Geheimen Etatsminiſter dvon ran und des
Präſidenten von Reichenbach an alle Konſiſtorien, daß 6 aſtoren
gibt, die zum großen scandalum der Gemeinden ſich nicht ent⸗
blöden, mit ihren Kirchenpatronen Iäm öffentlichen Streit eben
und rozeſſe anzufangen. Das ſoll unterbleiben Wer doch mit
einem, der als vernünftig und ruhig ekannt iſt, einen Prozeß
anfängt, wird abgewieſen. der 3 laufen Klagen über Schul⸗
meiſter emn egen aufens, das ſich nicht ändert, wird ein
Organiſt ſuspendiert, dann Wochen I das Turmgefängnis ge⸗
worfen, ſpäter wieder ſuspendiert und auf halbes Einkommen nur

einer Kinder wegen eſetzt, wieder Gnaden angenommen und
endlich mit Remotion bedroht. Ein andrer ſauft au und entſchuldigt
8 mit KHummer und Zeiten Klagen wegen Plauderns
HV der irche, zuviel geforderten Schulgeldes, unanſtändiger orte,
in die Schule mitgebrachten Branntweins, beſchimpfender
Briefe aufen ein Eine einem Kanior zudiktierte Strafe kommt
halb der Kirche, halb dem 0  -a 3u gute

Noch 3u erwähnen iſt das Verbot der Kumulierung und
Dividierung dbon Pfa ohne Erlaubnis Reparaturen edürfen
der Anfrage ans Oberamt. 0 nträge hat das Konſiſtorium
Apositis rationibus einzureichen 1740). Das gilt für alle
kirchlichen Gebäude, auch Schulen, und wird auf eine Anfrage
nochmals Ende 1740 feſtgeſtellt. So beantragt ein Paſtor 3u ſeiner
Ergötzung und wegen engen Quartiers die Erbauung eines „Sommer⸗
häuſe Ebenſo iſt bei Abalienierung eines Pfarrackers eine
Anfrage an den Kaiſer nötig. 1729 betrifft eine Verordnung die
Meußbräuche bei Pfarrwiedemuthen, die indistinete allerlei
Leute verpachtet werden, die damit wie mit Eigentum verfahren.
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Dadurch entſteht allerhand Schaden und erlu der Kirchen⸗peculiorum. Es iſt alſo Einſchränkung der eigenmächtigen Ver⸗—pachtung gemäß kanoniſchen Rechtes nötig. Winkelmietkontrakte ohneorbewußt der Regierung ſind null und nichtig. Wer I ſeſein Pfarrland beurbaren kann, darf S mit Erlaubnis und
ordentlichen Mietskontrakt verpachten. Schon beſtehende Kontrakte
berden anerkannt, müſſen aber mit Angabe des Pächters und derumme uſw binnen Wochen dem Konſiſtorium gemeldetwerden Das Kirchenrechnungsweſen betrifft eine Beſchwerde vbon
Kollatoren, daß ihnen widerrechtlich die Kirchenrechnungsabnahmean Ort und zugemutet werde Die Koſten dieſer Abnahmeüberſteigen die Barſchaft der Ir  n Deshalb ird angeordnet, bisauf weiteres olle dbon der Lokalabnahme Abſtand werden,aber die Rechnungen ſollen ährlich oder alle 0  re nach rieggefordert und dort unter möglichſter Unkoſtenvermeidung revidiertwerden (1731) Bei dieſer Abnahme können Reparaturen beſprochenwerden 74 heißt E  * daß bei den drohenden Kriegsgefahren Kapitalienund Barſchaften der evangeliſchen Kirchen in die mM Sicherheit de⸗ra werden ſollen. Mißbräuche dbon Prädikaten, Würden, Titeln,Standesprärogativen auf Epitaphien, bei Disputationen und Leichen⸗predigten werden unterſagt. Zu erwähnen iſt noch eine Differenz wegeneines Oſterfeſtes, die zweimalige Verlegung des Feſtes annuneiationisMariae wegen der Nähe des Oſterfeſtes Ein Tanzverbot, dasirgendwo ausgeſprochen war, entſpringt pietiſtiſchen Prinzipien,aber das Tanzen und Spielen um ern „Kandel“ Bier wird erſtnach beendetem Gottesdienſt zugelaſſen und auch bis 10 Uhrabends Das Halten von ern, Komödien und anderen Specta⸗Cula pulica iſt Feiertagen verboten, ebenſo unter Strafe mFaſtenzeit Verkleidungen, asken, un zuſammengelegtes eld„Ballen“ UuUn Feſtieren n Privathäuſern 1730); 719 aN derLandeshauptmann den Berghauptmann zu Reichenſtein, daßdort m den Bergwerken an Sonn⸗ und Feiertagen gearbeitetInd ſie dadurch profaniert würden. Es ird aber 9  rtet, eSſei unpraktikabel, die Arbeit gänzlich an dieſen agen einzuſtellen,tunlichſt ſoll 5 geſchehen Häufig erden Bußtage angeordnet,geltend für die evangeliſche Kirche t werden dazu vor⸗geſchrieben, einmal wegen abgewendeter Kontagion und jetziger Zeit

.
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gefährlich ausſehender Konjunktur. Als exte verden genannt
e B Micha. 6, 5.— Pſalm 80, Jae 4, 8 f Der
Superintendent erinnert M der diesbezüglichen Furrende n0
Mare. 1, Luce 24, 47 und Act Ferner Sirach 5,
6—9, Jerem. 12 f„ ath 3, und 1 8 gilt XCitare 0

fucatam, 8ed VETaUI poenitentiam ebenfalls 8e5

Sup.) Jerem. 6, . Jes 5 2—9, Act 3, 19— 21

Pſalm 95, 6—11, Jerem. 18, 11—14, Ezech 18, 21—23

(bei der allgemeinen Not des Landes, beſonders aber der Armen
Hzech. 36, . Jes 1, 16— 20, Aet 17,

C Ird zunächſt nur ein Text genannt Jes. 55, 27 nachher
aber ird den Stadtpaſtoren noch Rom 7, und Ezech 18, 21

zugefügt, die auf dem ande können nachmittags bei der leder⸗
holung der Predigt noch einen Bußpſalm zur Betrachtung tellen
Ferner einmal alm 5  * 21 bezw Rom 1 und Jerem. 1
7—10 Reben dem Wort bon der Buße und Verſöhnung mit Ott —*

ollen die üuhörer zu bußfertigem andel ereizt werden, ſoll
für a8 allerhöchſte ohlſein des Königs 1743 und Königlichen
Hau

ſes, a5s Beſte des Landes und Erhaltung des Frieden ebetet
verden, dann Ird Ott erhören und v⁰

un Vom König bvar

M der Anordnung dieſes ußtages darauf hingewieſen worden
Das zukünftige Wohl und Wehe und die verordneten ittel, 3u
jenem gelangen und dieſes 3u vermeiden, iſt zwar dem ewiſſen
anheimgeſtellt. Es muß aber Königen Ind Fürſten am Herzen
liegen, die anvertraute Gewalt beſonders auch
gebrauchen, daß die Landeskinder, die zuma bon unterſchiedlicher
Kenntnis ſind, dazu beſoöndere Gelegenheit werde und gewiſſe Tage
geſetzt werden, über die1 der wahren eligion nachzudenken
und ſie öffentlich 3u üben, m ſich 3u gehen, Sünde und Laſter *
verabſcheuen und bereuen, der Tugend und Heiligkeit nachzu⸗
ſtreben und ihr wahres ewiges Wohl zu fördern, wodur auch ODie

göttlichen Strafgerichte abgekehrt und Gottes Segen auf oberſte
Häupter und olk gewendet werde N. Deswegen ſe dieſer allgemeine
Buß⸗ Bet⸗ und Faſttag angeordnet vorden

Reichbeſchäftigt, bdenn auch nicht E zahlreiche und vielſach
lang ausgeſponnene Vie beim Liegnitzer Konſiſtorium aufgeführt
ſind, war das Konſiſtorium n der Ehe⸗ und Sittengeſetzgebung.



230

Zu den Gegenſtänden der Matrimonialgeſetzgebung
gehoren hon die Sponsalia. auch die Verlobung, venn

rite, vor ugen löffentlich und mit einem Pfande Ringel
„archae 1000 B.) erfolgt, hatte ſchon verpflichtende r
Einige Einzelfälle ſeien enannt. So die age eines en
gegen einen Paſtor, der ihr angebli die Ehe verſprochen hat, ſie
aber vorläufig nicht heiraten will, eil ſeine Pfarrſtelle 3u ſchlecht
ſei Oder der Verlobungsſtreil einer Vierzehnjährigen. Eine
itwe, die ſich Wochen nach dem Ode thre erſten Mannes
verlobt hat, muß 5 QAler Strafe 30⁴

en, für die 1V.  L, für
das Konſiſtorium. Verlobungen erden zuweilen gelöſt, wenn C
enle ſich nicht einigen, aber Neuverlobungen innerhalb eines Jahres
werden dann dem ſchuldigen Eil verboten Ein zum Termin nicht Er⸗
ſchienener Ird in den Turm geſteckt, eine widerſpenſtige rau omm in
Stadtarre Einem Adligen, der eine erlobung Ee  agen hat,
ird TImu die Strafe erlaſſen. Geiſtliche dürfen Nunr mit
Genehmigung des Konſiſtoriums „Perſonen vom Adel oder hohen
Standes“ die Ehre verſprechen

Kopulationen innerhalb des Trauerjahres (½ Jahr für den
Ehemann, Jahr für die Frau) edurfen des Diſpenſes, der mehrfach
nachgeſucht ird Ebenſo gibt berbotne Verwandtſchaftsgrade

gradus linese collateralis aequalis), einem, den der
r nicht rauen will, weil die Schweſtertochter ſeiner Stief⸗
großmutter heiraten will, ird die lra rlaubt Einem will
der katholi Rentmeiſter verwehren, eine Witwe zu heiraten, welche

ihrer er bei ih Gevatter geſtanden hat Diſpens des
Kaiſers iſt auch nötia, als die des eignen consobrinus
begehrt wird, und die Witwe des Gevattersmanns. Ohne Konſens
der Herrſchaft dürfen Untertanen nicht werden Ein Adliger
Ird getraut, nachdem der gebotnen maligen Prokla⸗
mation ohne Namensnennung ins Kirchengebet einge

oſſen
vorden Ein Tauber, wegen deſſen Anfrage kommt, ſoll In
privato getraut werden und en ihm Abdei die signa éxaminis
2 nahe disponiert werden, daß ſeinen OContent zu dem orte
„Ja, ich will dieſe meinem Weibe haben“ erklären kann
mne Braut ſoll ſtatt des eigentlichen Bräutigams mit einem andern
getrau worden ſein. Ein Arzt, dem, weil nicht nachweiſen konnte,
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daß ſeine Frau 3u Dresden geſtorben ſei, eine Heirat verboten
vborden war, hat ſich 3u Großburg (das brandenburgiſches Allodial
war rauen aſſen Er wird mit 100 Talern Ein früher vom

biſchöflichen Konſiſtorium in Breslau mpotenz Geſchiedner iſt nun

geheilt und bittet um Heiratserlaubnis. Durch Okularinſpektion ird
ein Krämer, der erne Pfarrwitwe heiraten will, für unfähig rklärt

E gibt allerhan Klagen wegen Verletzung ehelicher lichten,
desertio malitiosa 2C und Scheidungsklagen. Jede Partei muß
einen dvocatus V  en Ein Sattler will ſeine rau, die hat
M den Stock werfen aſſen nicht alimentieren, ebenſo ein andrer
eine lebenslänglich Gefangene. Ein Paſtor will ſeine entlaufne Frau
wieder annehmen, enn ſie ſich Dder Vertraulichkeiten gegen das Geſinde
enthält. ne Frau behauptet, ihr Mann habe einen Pakt mit dem
Teufel geſchloſſen. Ein Paſtor ſoll ſeine Frau verlaſſen haben, nach
dem PIY ihr eld bertan hat Ein emann ird dbon ſeiner Frau
geſchieden, weil N ehelich mit ihr verkehrt hat bedürfe feiner
Frau. Ofters werden auch Separationen auf Zeit ausgeſprochen.

Aus den Fällen Contra senxtum decalogi ſei
folgendes herausgehoben. aben erlobte die copulatio antezipiert,
bedürfen ſie konſiſtoriale Genehmigung zur Eheſchließung. Ein Xnach Monaten Ehe geborne Kind ird als legitim anerkannt.
Aber das ſoll nich präzedizierlich ſein. Bei Überführung eines
derartigen Vergehens ird Kirchenbuße verhängt, die eventuell in
e  u  2 berwandelt werden kann, darnach erfolgt Zulaſſung zum
heiligen Abendmahl. Bei Bitte Geldbuße iſt erſt der Vermögens⸗
ſtan 3u prüfen In als Vater unehelichen Kindes Reklamierter
3⁴ einmal 13 Aler ein für allemal. Zwei Eheleuten mit 3 rüh
gebornen Kindern ſoll der Paſtor ins Gewiſſen reden und ſie dann

zur Kirchenbuße anhalien. Ein Mann, der außerſtande zu ſein
vorgibt, die Utter zu dotieren und a8 Kind gu alimentieren,
Ird 18 Gefängnis geworfen. Ein Grundherr weigert ich, zwei
mit einander efallene, die ſich heiraten wollen, bei ſich 3u dulden
Es ird gefragt, wie ＋2 mit der Kirchenbuße einer halten ſei,
die ſich mit ihrem katholiſchen Bräutigam vergangen und IR der
katholiſchen Kirche Buße geleiſte hat, und mit einer, die mit einem
katholiſchen Ehemann Ehebruch getrieben und im Kloſter Kirchen⸗
buße verrichtet Eine Unzucht mit einer consanguinea dritten
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rades Ird als Inceſt bezeichnet und an 06 weltliche Gericht
gewieſen. Eine Schulmeiſtersfrau iſt ihrem Mann entlaufen, hat
einen Katholiſchen geheiratet, von dem ſie ein Find hat, ſt ih
aber wieder entlaufen, weil ſie IMR Geiſte ummmer Ehemänner

1740 ergeht die Anfrage dbon oben, wie 65 mit der Kirchen⸗
buße von Verbrechern Contra sSextuu decalogi praeceptum
gehalten werde, wie und wie ange ſie nieen müſſen und was ſonſt
mit ihnen vorgenommen werde, wie * mit ihrer Abſolution ehe, ob ſie
mit einer feſtſtehenden Ormula oder mit einem der eignen Meditation
überlaſſenen ermon abſolviert werden ſollten. M 31 Januar
1743 Tfolgt der verſchiedenartigen Gewohnheiten in Schleſien
eine generalis. Bei enen, die 8pe matrimonu einen

concubitus antecipatus eingegangen Iu und einander heiraten,
oder bei einer Geſchwängerten, die onſt nicht üblen Rufes iſt, hat
der Paſtor tur durch Privatadmonition Buße zu erzielen und dan!

bei der Admission zur das beiliegende Formular
ohne Namensnennung bei der ürbitte für die Kommunikanten
brauchen. Wenn erſt nach den sponsalia publica ein oonceubitus
antecipatus ſich herausſtellt oder graviores eireumstantiae,
—  — iteratum delietun ſich zeigen, ſoll der Paſtor durch den

Kreisinſpektor dem Oberkonſiſtorium Mitteilung machen und Vor⸗

ſchri für eine ſchär CEnsura erhalten. Das Verfahren wird
in der preußif Zeit alſo vereinfacht. Deshalb ſe dieſe Ver⸗

ordnung von 1743 zugeſetzt eiter eißt e5 da enn die Kirchen⸗
buße In der Kirche, der der ünder angehört, geſche iſt, darf
kein Geiſtlicher andrer Konfeſſion noch emne Reluition auferlegen.
enn zwer unterſchiedlicher Religion ſich vergingen, hat jeder
der E, der gehört, die reparatio scandali 3u tu  2

Kirchliche uße iſt keine eigentliche Strafe, ondern dient nur zurCRCCCCCCCCCCCCDCCCCNCCCCS Tilgung des Argerniſſes, deshalb bleibt gegebenenfalls weltliche
Strafe vorbehalten. Es iſt dann noch 8das agendariſche Formular
für den Gebrauch vor dem iligen Abendmahl wörtlich vorliegend.

Aus dem Gebiete des teuer⸗, Kollekten⸗ und Almoſenweſens
ſei zunächſt folgender allgemeiner N gedacht
Kommiſſionsſpeſen, Acciſenbeiträge, Invaliden⸗ und Religionsgelder,
Türkenſteuer für den hungariſchen Feſtungsbau, Belgrad, Temesvar,
für die croatiſche Grenzfeſtung *  a  7 Decimationsgelder. Ge⸗



nannt werden hohe Summen, 2068 fl. 805 fl., die Paſtoren
haben einmal 1844 die Kirchenvorſteher 708, die Kirchenkapitalien
24 1 tragen. Es ſoll kein 0  he eld eingeſendet werden,
nicht allerhand ausländiſches ungangbares, au keine kleinen oder
5⁰ Ar alſchen und zur Vertuſchung recht gefliſſentlich
geſchminkte Geldſorten, ſondern gut gangbares, hartes, kaiſerliches
Geld on erfolgt Beſtrafung. Als Kirchväter einmal äſſig
M der Abführung ind, wird mit Strafe (die Hälfte der Steuer

Dieoll als olche eingezogen werden und Exekution gedroht.
Strafe wurde auch erhängt. Die Strafgelder ſollen mn unverrufenem
gangbarem harten gegen Uittung abgegeben werden Die
Bitte Relaxierung Ird mit dem Befehl ſofortiger Einſendung
beantworte Als M einem andren Fall Strafe wegen nicht ein⸗WFT . . . Z :it:N :iFę. geſandter Dezimatsrate verfügt wird, verſichern alle Kirchenvorſteher
das Gegenteil. Einmal ird den Geiſtlichen, weil bei der vorigen
Abführung ein Schaden en  anden ſei (vielleicht eine Unterſchlagung,

vorigen Satz), zugemutet, etwa Freiwilliges über die rata einzu⸗
ſchicken Die Raten werden gewöhnlich für 3—5 re erechnet. 1735
ird die Frage ventiliert, ob Geiſtliche bei Acciſenbeiträgen exempt ſeien.

Etws ders Iu die eigentlichen freiwilligen ollekten
Anläſſe 3u ſolchen in Bauten bon kirchlichen Gebäuden Oder
Teilen, Reparaturen bei ſolchen, die aufällig oder beſchädigt ſind,
etwa durch Blitz, abgebrannte Städte (Sagan, Kreuzburg), Dörfer,
I  1  e und andere Bauten, eine verlorene Kirchkaſſe Für die
abgebrannteI 3u Harpersdorf Im Fürſtentum Liegnitz ſoll dann
geſammelt werden, doet für hieſige Kirchen kollektiert ird
Nach der Predigt ſoll immer zu eifrigen Beiträgen Hi die Armen⸗
und Invalidenbüchſe angehalten werden. Eine Almoſenſchüſſel bei
Feſttagen und Jahrmärkten ird ausgeſetzt. Bei einer Kollekte
für die gänzlich eingeäſcherte Ols ird folgendes zur CynoſurS VNN
für das Kollektenweſen überhau gemacht: Die Kurrenden, die ſie
étann machen, In zu unterſchreiben, die Kollekten ſind
nächſten Sonntage abzukündigen und 3u ergiebigen Beiträgen iſt 3
mahnen, das eld iſt mit Zuziehung der Kirchväter 3u zählen, das
gezählte eld M mſchlag 3 wickeln und verſiegeln, außen auf
emſelben iſt Ort, Quantum, Tag und Zweck der Sammlung zu
vermerken, binnen oder, Kirchen, binnen Wochen iſt der



234

Ertrag dem Senior ireuli einzuſenden. Die Summe iſt 14 das
Kollektenbüchel einzutragen und zwar ſpezifiziert. Der Senior hat
eine Tabelle anzufertigen und das eld mit Bericht ans Konſiſtorium
zu enden. Schon Im nächſten ahr muß aber ein Senior
klagen, daß leſe Vorſchriften nicht inne gehalten werden; EI will
ſich bei der Kirchenrechnungsabnahme überzeugen, daß alle Illegalitäten
beſeitigt ind Auch noch I preußiſcher Zeit, eine große Er⸗
leichterung mn der Steuerpfli eintrat, berden Kollekten angeordnet,

für böhmiſche Ulanten Konſiſtorium gibt au ſelbſt
moſen, wie Aler viatieum einen Paſtor, der m olſtein
reſigniert hat, weil ſein Patron mit ſeiner Frau katholiſch geworden
iſt Ein vagabundus aus Wittenberg agegen ird abgewieſen.

eſonder zu ehandeln ſind noch die eiden hauptſächlichen
Spannungen religiöſer Art, der Pietismus und die konfeſſionellen
Differenzen.

Was den Pielismus betrifft, ſo iſt EX, ſoweit rieg
betrifft, von immelpfennig in einer Monographie i and
der er des erein für Schleſiens behandelt
worden Hier ſeien deshalb nur kurz angeführt die allgemeine
Verfügung denſelben vom Juli 1727 Es ſoll darüber
gewacht rden, daß keine irrigen Lehren eingeführt und fortgepflanzt
er  N, die von der allein tolerierten Augsburgiſchen Konfeſſion
abweichen, wie dem unlängſt eliminierten Donatismus, Weigelianismus,
Quakerismu Sekten nahetretende principia. Wer olche
en einführt und die bisherigen ritus und Lieder außer Acht
läßt, ſoll e  1 werden. Nur Lieder von Autoren, die
bon dem Konſiſtorium approbiert ſind, und ebenſolche
Katechismen ſind zu brauchen U  E  E Conventicula ſind weder
durch e  1 noch durch Adjuvanten absque permissu
superiorum zu dulden, einzurichten oder 3u ützen, transgressores
ſind zu denunzieren.

ieſe Verordnung wird als Furrende umhergeſchickt, und die
Geiſtlichen verſichern ohne Ausnahmen unterſchriftlich, dem Pietismus
abhold zu ſein. ſei einiges von ſolchen Verſicherungen
K frei bon olcher Gleißnerei; Lügenpredigern, die in die
Häuſer einſchleichen und die Weiblein verführen; heftige Greuel;
080r ACerrimus Oomnium sectarum; inimieissimus pietismi;
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d Gunl relegendus Neumannus, Neumeisterus, Boberikius,
Backstromius; Antipietista; amicus VSTUuS pietatis 61 inimieus
gravis pietistarum; Lon pietismum Sed pietatem C00.
Ob die wenigen, die nur ern „legi“ darunter nich
zuverläſſige Antipietiſten ſind, iſt nur zu Imuten E  E
negative rgebni aben auch die ſpäteren Vierteljahrsberichte
der Geiſtlichen. Immer el „Nichts vorgefallen.“ Ebenſo
etre unerlaubtes Eindringen fremder rediger. Das Aus⸗
laufen der Kinder, hekannt als die Erſcheinung der betenden
Kinder, urſprünglich elwas ganz Geſundes, aber ſpäter mit pietiſtiſchem
Beigeſchmack, Oll beobachtet werden 1735 hatte das biſchöfliche
Generalvikariatsamt in Breslau angezeigt, daß II der Jugend
der C.⸗Verwandten im Saganer Fürſtentum ein unzuläſſiges
Auslaufen in das freie Feld zu öffentlich zu verrichtenden Gebeten
und eſängen ſich hervorzutun beginne, auch in andren Fürſten⸗
umern Deshalb 0  en Nachforſchungen angeſtellt werden und
Quatemberberichte eingereicht werden. Die Paſtoren inden keine
Spuren davon im Fürſtentum. Hier iſt nochma 3 erwähnen
auch der rla der ein abſolutes Tanzverbot, vie e5 von einzelnen
Geiſtlichen ausgeſprochen wurde, als auf pietiſtiſchen Prinzipien
beruhend angibt und Nul gewiſſe ſchon erwähnte Einſchränkungen
beſonders für Feiertage vorſchreibt, un 1738 und 1739
nochma dies ſowohl wie das Bierausſpielen Iur für die Zeit vbon

beendigtem Gottesdienſt bis zehn bends freigibt, bon 4—10
nachm. rlaubt Es war das durch einen retſchmer elbſt ber⸗

anlaßt, der ſich ein ewiſſen daraus ma  E, etwa das dritte
zu übertreten. 0  E Gewiſſensbedenken, die dem Brauer

zudem das Brot ſchmälern, fließen, wie nochma geſagt wird,
fonte Pietismi. Des längeren Ard mit einem gewiſſen (Paſtor?)
Andreas Guttmann aus Heydersdor ern Examen angeſtellt (ogl auch
die Prüſung des Diac. Held⸗Löwen Ur das Konſiſtorium
ohlau m meiner Arbeit über das Wohlauer Konſiſtorium), der des
Pietismus verdächtig war Er kann keine Erklärung abgeben, was
Ein Pietiſt ſei, und meint nur deshalb IN den eru des Pietismus
gekommen 3u ſein, weil er auf ſeiner Hochzeit nicht anzen wollte.
Deshalb habe ihn der Prälat von Leubus als Pietiſten bezeichnet.
Er verwirft nur die igen änze ekennt ſich zu all den ihn
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geſtellten dogmatiſchen Fragen nach der Aug 0¹⁴ verwirft die
Sündloſigkeitslehre, die Vollkommenheitstheorie, die Lehre andrer
heimlicher Offenbarung neben der Schrift, denkt brrekt lutheriſch
über Ufe un Abendmahl, verwirft Predigt und Sakramentsdienſt
durch Nichtgeiſtliche, gibt befriedigende Auskunft über U un
irkung der Sakramente, auch wenn unwürdige Diener der Kirche
ſie austeilen, leugnet das tauſendjährige Reich un eine Erlöſung
gus der olle Nachdem ihm klar formulierte Fragen vorgelegt
ſind, erhält das Zeugnis, daß P eder dem Pietismus, noch
einer andren irrigen ekte, ſondern der unveränderten Aug Conft.
ügetan ſei Von andren Einzelfällen iſt die hon erwähnte
Weigerung eines Paſtors zu erwähnen, Brautleute zu trauen,
weil bei ihrer ochzei etanzt erden ſoll Ein Paſtor, der In
einem Eheſtreit mit ſeinem Schwiegerſohn, der auch Geiſtlicher iſt,
liegt, iſt des Pietismus beſchuldigt worden und Agt, daß dieſer
Vorwurf alle ſeine zeitliche Wohlfahrt hindere. Diaconus Leſſel
iſt wegen einer Briefcorreſpondanz u suspieium pietismi gekommen.
Die Unterſuchung ergi daß die Sach ratione Conventicularum
auf ahrhei beruhe Auch ande 8 ſich um ern Traktat abe!
Graf dbon Wardenberg klagt ſeinen Paſtor MN Prieborn des Pietismus
MN Das Cram befiehlt, auf ihn ein wachſames Auge 3u haben
und ihm die Abhaltung der Conventikuln und andre Schwärmerei
gub poena amotionis zu unterſagen. Ebenſo ſoll enn Kandidat
verſchiedene irrige Lehrſätze vorgebracht haben Ein Stuck 013
ſoll, M Falle des Pietismus überwieſen iſt, 3u keiner arochie
zugelaſſen werden. Die ſchon erwähnten nach Teſchen Berufenen
verden beſonders daraufhin eprüft klagen die Rat
männer aus Silberberg, daß ein Kantorſohn Rittig nach Herrnhut
gereiſt ſei, andre eute pietiſtiſch beeinflußt habe und ſich der
Kirche gänzlich entziehe. Der Silberberger Paſtor Lademann beſtätigt,
daß nach ſeiner aus errnhu die phantaſtiſche Er⸗
leuchtung mit heimgebracht habe, ibel, Katechismus, Evangelium,
nicht mehr 3u brauchen aupte, aber Ludwig erhar ewiges
Evangelium bon der Wiederbringung aller inge; Wer aus oOtt
geboren ſei, önne n wigkeit nicht mehr ſündigen. Einige von
ihm beeinflußte Silberberger hatten bei einem Verhör geſagt gegen
Renl Paſtor haben ſie nichts; R der fänden ſie kein chor
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1740 ITd berichtet daß man ſie mit vieler ühe beruhigt habe
Einer der Leute die unter des Kantorſohns Einfluß ſtehen en
verſichert die lutheriſche E  re 3u aben en Wiedergeborner Undige
nicht mehr mit Wiſſen; ſei ru lüderlich geweſen habe ich
un aber geänder Lademann ehre nicht eif und Wahrhei
Der Kantorſohn Rittig ſagt ſei mit enem stud Burgh
Aus Wüſtegiersdor 1 errnhu geweſen, dort habe einen
Lehrunterſchied, aber Wandel nach der enen Lehre gefunden. Das
El hier nicht der Fall, weiß ni bon Gerhard und Sünd⸗
loſigkeit, aber Lademanns Predigt kann ni ruchten, enn ELT

trinke. Er wolle von dieſer Meinung abſtehen, ihn
aus Gottes Wort überzeugen kann Er gehe faſt alle Sonntage
die I ſpiele ogar die rge nur einmal habe eLl ohne falſ
Ich die Kirche verlaſſen Er habe eine Bücher aus Herrnhut
gebracht und käame M Silberberg mit niemandem zuſammen Auf
Glaubensfragen antwortet befriedigend Nach vieler Mühe läßt

ſich zurechtweiſen Nach ſpäterem Bericht verhält er ſich modeſt
während ſein Mitangeklagter Hentſchel iſt und ſich

m begen Pietiſtereineuen Aufenthaltsort zur . hält
überführter Paſtor Sommer aus Dirſchdor (Diersdorf) wir durch
men Landreiter nach achſen geſchafft

Konfeſſionelle Streitfä  e ſind teilweiſe ſchon berührt
worden E entſtehen 1 wegen Eingriffs I die ministeriaha
(Verweigerung bon rlaubniszetteln zur Vornahme von Amts⸗
handlungen der arochie des andren Haferlieferung, Offerto SI

missalia 20 Einmal proteftiert Eenn Paſtor gegen men Pfarrer
der ſeinen Untertan katholiſch aufgeboten hat Er dar hu ebangeliſch
trauen Ein Katholiſcher hat ſich an ener Evangeliſchen vergangen
und ſie überredet nicht gezwungen überzutreten Dann Dill PI ſie
heiraten Sie weigert ſich entſchieden Das Konſiſtorium
beſchwert ſich über das biſchöfliche Konſiſtorium Breslau wegen
eine Übergri daß dieſes nämlich gegen ſeine Braut Klagenden
zitiert hat 508 das Brieger Konſiſtorium gehört Eine
age geht gegen enen Paſtor der das Heiraten der Biſchöfe
eredet hat Er verteidigt ich, habe nur Pauli eredet

e3 auch el melius nubere qguam Ur!i Es wird ihm noch
einiges vorgeworfen und 3u Abhitte und *  M Arreſt
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Raͤthaus“ verurteilt, der ihm na wegen Unpäßlichkeit erlaſſen
wird Er Oll ſich aber aller „Religionsanzögerlichkeiten“ enthalten.
Eine Blasphemieſache wird erwähnt, bei der einne 29 verdächtigt
wird, von un  I beim Abendmahl und Teufelswaſſer bei der

Aufe geredet 3u aben Sie leugnet aber ab Ein Scholz oll
geſagt aben, wolle alle katholiſchen Religionsverwandten aus
dem Orfe jagen und habe bereits nit zweien den nfang gemacht.
Die Heiligen könnten nichts helfen Es iſt ihm aber nicht nach⸗
zuweiſen. Ein Kuratus bittet um Bewilligung des evangeliſchen
Glockengeläuts bei der Prozeſſion M festo corporis Christi,
Ein andrer bei einem andern eſte Das ird ewilligt. Eine
allgemeine Verordnung zur Regelung war ſchon m dem Reſkri
von 1709 en  en gemeinſam mit der Propoſition, die früher
rwähnt wurde, gemeinſam für alle Fürſtentümer. Es ätten
einige Paſtoren atholi Pfarrkinder getauft und Leute
kopuliert, ohne daß dem züglichen Pfarrer toltaxe entrichtet und
Erlaubniszettel verlangt und erhalten worden ſein. Das migſa dem
Kaiſer und darf nicht vorkommen. Erſtmalige Übertreter erhalten
achttägiges Gefängnis, und das quadruplum der nach der Taxe
em Pf gebührenden Acecidentien iſt zu zahlen ieder⸗
holungsfalle erfolgt Remotion. Es ird auch darauf hingewieſen,
daß die C.⸗-Verwandten Aun katholiſchen Feiertagen arbeiten
dürfen, aber 8 dar der cultus givinus der Katholiſchen
nicht turbiert werden. Später wird den Handwerkern da repitoſe
Arbeiten an Sonntagen und katholiſchen Feiertagen unter dem

1713 irdGottesdienſt bei 100 Reichstalern Strafe unterſagt
neben dieſem nochmaligen Verbot mit Gefängnisſtrafe) auch beſonders
das Taufen adliger Kinder m katholiſchen Parochien und In Privat⸗
häuſern unterſagt. 1723 wird darauf hingewieſen, daß es vor

gekommen ſei, daß Kinder lutheriſcher Eltern n katholiſchen Parochien
die zu weit entlegnen lutheriſchen Kirchen bei Winterszeit oder
chlechtem etter eſchafft vurden, unterwegs geſtorben ſeien, ehe
ſie die Quſe empfingen. Schuld daran ſei der irrige Wahn, daß
olche Kinder, die ohne Empfang der QAufe Ede parentum
ſtürben, ebenſo der Seligkeit teil würden. (Deshalb denke
eben über olche Todesfälle nicht ſchlimm). Man ſoll derartige
Fälle anmerken und keine rſache zur Verachtung der Kindestaufe
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geben ind ſolche wider art. der ugs Oont laufende
dogmat a unterlaſſen. Es ird dbon den Geiſtlichen auf Umfrage
bezeugt entweder, daß olche Q ni vorgekommen ſeien, oder,
daß man die Taufe für nötig zur Seligkeit und olche Kinder
zurückweiſen werde, weil die katholiſche aQufe bei beiden Konfeſſionen
gleichwertig und glei gültig ſei 1729 erfolgt eine Bitte eines
katholiſchen Pfarrers, daß ihm testimonia über die dbon einer
Reihe evangeliſcher Geiſtlichen adminiſtrierten ministerialia
Täuflingen, sponsi, ausgeſtellt würden, mit der Angabe, ob,

und m weſſen Gegenwart ſie ollzogen urden, damit die
Kirchenbücher der Katholiſchen Pfarreien richtig geführt und etwaige
impedimenta Canonica eruiert und auch die Validität der Ehe⸗
kontrakte erwieſen werden önnten. 1719 geſchieht eine Beſchwerde

Auslaufens Kranken V atholiſchen Pfarreien ohne Vor⸗
viſſen der katholiſchen Pfarrer ami nicht fremde und ausländiſche
Wortdiener ſich einſchleichen, ſoll edesma Verlangen dem
atholiſchen parochus angezeigt werden, auch bei eiligen Fäll
1716 ird ein Bericht erfordert über diejenigen Difficultäten und
Differenzen, die Erziehung der von Eltern zweierlei eligion
erzeugten KHinder ſich ereignen, dge in Auch hält das
Oberamt ein Verzeichnis der katholi  en, ⁰ ihre Kinder lutheriſch

4—————
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erziehen. elben ahre Iomm der rla daß, keine
ſchriftlichen Ehepakten ratione educationis prolium IN bac vel
IE religione vorhanden ſind, Ohne nach des Vaters und Töchter
nach der Utter eligion erzogen werden ſollen Apoſtaten ollen
nominatim aufgeführt Tden 1742 erſcheint eine Regelung der
konfeſſionellen Verhältniſſe in preußiſcher Zeit beſonders betreffs der
oltaxe Sie ging auf ein eſu der Brieger evangeliſchen
Geiſtlichkeit zurück, das ſich arüber beklagt, daß die katholiſchen
Pfarrer ſich ein vollkommnes ius parochiale angemaßt haben
auch über evangeliſche Pfarrkinder2 dem der Altranſtedter
Fonvention. Die Anmaßung der Stoltaxen und Dezimen habe dem
ohnehin ehr xů  en Einkommen noch viel entzogen. Bisher ſei
das alles geduldig getragen worden, weil man keine ſah
Nachdem aber der önig bei Antritt ſeiner Regierung verſichert
habe, daß niemand in ſeinem gekrän oder verkürzt werden
ſolle, bitten die Unterzeichneten, daß ein gleichmäßiges Verfahren
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eintreten möge und ebenſo auch den katholiſchen Geiſtlichen actus
ministeriales in evangeli  N Parochien nur gegen Lizenzzettel
und unter Wahrung der iura stolae und Dezimen der evangeliſchen
Geiſtlichkei rlaubt würden. Unterſchrieben ſind die Senioren.
Am 21 März 1742 verſichert der König, daß eS unbillig
mpfinde, enn der evangeliſchen Geiſtlichkeit ihre iura wider die
Friedensſchlußverträge ntzogen würden, und proklamiert gleiche
E ſelben XxX

＋ Ird die Beerdigung Evangeliſcher unter
Begleitung eines Predigers ihrer eligion auf katholiſchen ried⸗
höfen geregelt. Macht der katholiſche Plerus Schwierigkeiten oder
legt Hi  1 in den Weg, ſo ſoll mn Beſcheidenheit höheren
Orts Anzeige gemacht werden. In katholiſchen Parochien ſoll 8
den evangeli  en Bewohnern freiſtehen, mit Zuziehung der
wohnenden rediger ihre Begräbniſſe auf katholiſchen Friedhöfen
dergeſtalt zu verrichten, daß man die gewöhnlichen Lieder Abet
ſingen, auch auf egehren beim rabe kollektieren und einen
Sermon halten aſſen dürfe. Die AKXAE stolae ſind nach Maßgabe
der Altr on 3u entrichten. Die katholiſchen Parochien ollen
ſich m ihren ranken halten und die Evangeliſchen nicht beirren,

welchem Vorwande 3 ſei
Erwähnt ſeien einige Notizen über politiſche Leigniſſe,

die das IV.  1 eben berühren. 1709 ollte ein Dankgottesdienſt
bei der Eroberung Ryſſels gehalten werden. Es ſollten mit ank
die dem Kaiſer und dero hohen Alliierten In der vorjährigen

verliehenen Orteile und Victorien gefeiert werden.
Aber der KHommandant weder die Oſen noch die Garniſon
aufziehen aſſen; die Bürgerſchaft wa zwar mit Fähnlein aufge⸗
zogen, aber nicht 3u einer dreifachen Salvegabe während des
katholiſchen Gottesdienſtes bringen unter dem Vorwande, ſie
brauchte keine katholiſchen Zeremonien mitzumachen, und erſt nach
beendetem Gottesdienſte Schüſſe abgegeben. Ebenſowenig wie in
rieg hatte rehlen und Kreuzburg das an  E celebriert,
„weder in Choro noch mM foro. Es ſollte Anzeige gemacht werden.
Der Bericht wurde aber nicht ausgefertigt. So ollte auch der Sieg
vo;n Hennegau über die Franzoſen durch Gottesdienſt unter drei⸗
facher Löſung der großen und leinen Geſchütze gefeiert werden,
1712 die Eroberung von Cardona 1714 ſoll wegen der QHν
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ar des Sohnes des Kaiſers, zun römiſchen önig und künftigen
Kaiſer durch das kurfürſtliche Kollegium in Frankfurt ein allge⸗meines Pe deum laudamus mit den gewöhnlichen Solennitäten
unter Löſung der Geſchütze begangen werden. 1714 Ird ein
öffentliches für die Geſundheit und glückliche Ankunft des
Königs Karl dbon Spanien nach Wien in allen Kirchen Aug Conf.
Imĩm April 141 die Kanzelabkündigung bom Ableben des Kaiſersun die Exequien, 1720 bom Tod der Magdalena Thereſia ange⸗ordnet 9 Mai 1742 Ordnet der König ein Dankfeſt zurSolenniſierung der erhaltenen Victorie von Chottoſitz MN Böhmen an
Das ſoll nach Konſiſtorialfeſtſetzung Juni (III nach Trin.nit einer Predigt über alm 2 begangen werden. Am

Juli 1742 ird ein an  Ee befohlen für den glorieuſen Friedenzwiſchen dem König und der Königin vbon Ungarn und Böhmen.Gepredigt ſoll werden über Pſalm 147 ers 12—14 und lachherdas olenne proclama nach dem mitgeteilten Formular geleſen und
das Te Deum geſungen verden 1744 ſoll die Entbindung der
Schweſter des Königs, der regierenden Herzogin von Braunſchweig⸗Wolfenbüttel, von einem Prinzen abgekündigt berden

Dieſe Zuſammenſtellung von erwähnenswerten Einzelfällenbill zunächſt nur, vie die eiden ähnlichen Arbeiten über die zweranderen ehemals piaſtiſchen Fürſtentümer, eine Vorarbeit ſein, die
das Verſtändnis des kirchlichen Lebens und des ſehr gebundnenkirchlichen Regierens V den durch die Altranſtädter Konvention
halh befreiten ſchleſiſchen Landesteilen erleichtert. E haheich auch die Anfänge der preußiſchen Zeit mitſprechen laſſen Die
Unzulänglichkeit des Material und das Beſchränken auf das I
der Einleitung gegebene Aktenmaterial entſchuldige, bas mangelhaftiſt Ich will ſpäter verſuchen PT Heranziehung, Vergleichung und
Zuſammenſtellung der Ergebniſſe der Hebungen aus den mir dbor⸗
kiegenden Akten eL drei Fürſtentümer ein plaſtiſcheres ild guzeichnen, für das ſich gewiß auch anderwärts noch benutzungs⸗fähige Arbeiten finden verden
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